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Jetzt NEU: Online-Terminbuchung!

Unsere drei Bürgerbüros vergeben Termine  
nun auch online!

https://www.vorharz.net/de/terminbuchung.html

Wie funktioniert das Online-Terminvergabesystem?
Auf der Terminvereinbarungsseite ist bitte zunächst die gewünschte 
Dienstleistung, etwa „Antrag Personalausweis“, auszuwählen.
Anschließend sind Datum und Uhrzeit zu wählen und nach Angabe 
persönlicher Daten die Reservierung abzuschicken.

Sollte dies nicht möglich sein, in Ausnahmefällen telefonisch:
Einwohnermeldeamt, Standesamt
Dienstgebäude Wegeleben   039423 851-48/49
Einwohnermeldeamt, Standesamt
Dienstgebäude Schwanebeck   039423 851-45
Einwohnermeldeamt, Gewerbesamt
Dienstgebäude Wedderstedt   039423 851-46

Verbandsgemeinde Vorharz
Bitte beachten Sie:
Die Einwohnermeldeämter/Standesämter sind nur nach Ter-
minvereinbarung besuchbar.

Tel. Wedderstedt   039423 85146
Tel. Schwanebeck   039423 85145
Tel. Wegeleben   039423 85148 u. 85149

Öffnungszeiten

Montag 09:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:30 Uhr

Postanschrift
Markt 7, 38828 Wegeleben
Tel. 039423 851-0
Fax 039423 851-91
info@vorharz.net

weitere Verwaltungsgebäude
Kapellenstr. 16, 39397 Schwanebeck
Quedlinburger Str. 10, 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 
www.vorharz.net

Öffentliche Bekanntmachung

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Verbands-
gemeinde Vorharz für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S.288), in der zuletzt gültigen Fassung, hat die 
Verbandsgemeinde Vorharz die folgende, vom Rat in der Sitzung am 
10.06.2024 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisher 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge

erhöht 
um

vermindert 
um

und damit der 
Gesamtbetrag 

des Haus-
haltsplans 

einschließlich 
Nachträge 

festgesetzt auf
Euro

1. Ergebnisplan
Erträge 12.825.800 15.200 -26.200 12.814.800
Aufwendungen 13.282.000 297.200 -6.500 13.572.700
2. Finanzplan
aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
Einzahlungen 12.574.100 15.200 -26.200 12.563.100
Auszahlungen 12.963.000 297.200 -6.500 13.253.700
aus Investitionstätigkeit:
Einzahlungen 2.111.200 980.000 0 3.091.200
Auszahlungen 2.057.000 944.700 0 3.001.700
aus Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen 0 0 0 0
Auszahlungen 96.00 0 0 0 96.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 
nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung in Höhe von 1.586.000 Euro nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisheri-
gen Betrag nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze werden nicht geändert.

§ 6

Gemäß § 4 Absatz 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
10.000 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet das entsprechende 
Gremium.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.

Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, der 15. August 2024

Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, der 31. Juli 2024

Nächster Anzeigenschluss:
Dienstag, der 6. August 2024, 9.00 Uhr
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Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan 
mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalver-
fassungsgesetzes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 18.07.2024 
bis 01.08.2024 im Verwaltungsamt Schwanebeck, Kapellenstraße 16 in 
39397 Schwanebeck, Zimmer 34 öffentlich aus.
Die Rechtmäßigkeit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Ver-
bandsgemeinde Vorharz ist durch den Landkreis Harz, Kommunal-
aufsicht am 04.07.2024 unter dem Aktenzeichen 15 12 03 21 bestätigt 
worden.

Öffentliche Bekanntmachung

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde 
Ditfurt für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S.288), in der zuletzt gültigen Fassung, hat die Ge-
meinde Ditfurt die folgende, vom Rat in der Sitzung am 06.06.2024 
beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisher
festgesetzten 

Gesamtbeträge

erhöht 
um

vermindert 
um

und damit der 
Gesamtbetrag 

des Haus-
haltsplans 

einschließlich 
Nachträge 

festgesetzt auf
Euro

1. Ergebnisplan
Erträge 1.981.100 0 0 1.981.100
Aufwendungen 1.883.100 23.600 -1.400 1.905.300
2. Finanzplan
aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
Einzahlungen 1.812.900 0 0 1.812.900
Auszahlungen 1.672.300 23.600 -1.400 1.694.500
aus Investitionstätigkeit:
Einzahlungen 449.200 0 0 449.200
Auszahlungen 566.200 0 0 566.200
aus Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen 0 0 0 0
Auszahlungen 0 0 0 0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 
nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung nicht verändert

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisheri-
gen Betrag nicht verändert

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatz-
satzung vom 14.07.2020, vom Gemeinderat beschlossen am 14.07.2020 
und in Kraft getreten am 01.01.2021, festgesetzt.

§ 6

Gemäß § 4 Absatz 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
5.000 EUR festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet der Rat.

Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen 
eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von In-
vestitionsauszahlungen erklärt. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche 
Aufwendungen bei bilanziellen Abschreibungen gelten als über- bzw. 
außerplanmäßig genehmigt. Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen werden ganz oder teilweise für übertragbar erklärt.

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
der Gemeinde Ditfurt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 
1 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnah-
me vom 18.07.2024 bis 01.08.2024 im Verwaltungsamt Schwanebeck, 
Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 öffentlich aus.

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Quenstedt für das Haus-
haltsjahr 2024
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die 
Gemeinde Groß Quenstedt die folgende, vom Rat in der Sitzung am 
04.04.2024 beschlossene Haushaltssatzung und auf Grundlage der 
Verfügung der Kommunalaufsicht vom 22.05.2024 einen Beitrittsbe-
schluss am 13.06.2024 erlassen:
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zur Einsichtnahme vom 18.07.2024 bis 01.08.2024 im Verwaltungsamt 
Schwanebeck, Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 
öffentlich aus.
Die nach § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Harz, Kommunalaufsicht am 22.05.2024 unter dem Aktenzeichen  
15 12 03 05 teilweise erteilt worden. Der Liquiditätskredit wurde ver-
sagt. Hierzu wurde am 13.06.2024 ein Beitrittsbeschluss gefasst.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung über die Aufwandspauschale  
für Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und  

Mitglieder von Wahlvorständen

Auf der Grundlage des § 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. § 13 Abs. 4 des Kommunalwahlgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt und § 9 der Kommunalwahlordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt in den derzeit geltenden Fassungen hat der 
Verbandsgemeinderat am 10.06.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Höhe des Aufwandsersatzes bei Verbands-
gemeindewahlen und für die Mitglieder des Gemeindewahlausschus-
ses.

§ 2
Aufwandspauschale

(1) Für stattfindende Verbandsgemeindewahlen erhalten:

a) am Wahltag anwesende Mitglieder von Wahlvorständen in den 
Wahllokalen und Briefwahlvorständen einen Aufwandsersatz in 
Höhe von 50,00 Euro.

b) Wahlvorsteher erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10,00 Euro.

(2) Bei Sitzungen des Gemeindewahlausschusses anwesende Mitglie-
der erhalten einen Aufwandsersatz in Höhe von 30,00 Euro.
(3) Bei verbundenen Wahlen stellen die vorgenannten Beträge die 
Obergrenze dar.

§ 3
Fahrt- und Reisekosten

Die Reisekostenvergütung erfolgt in entsprechender Anwendung des 
Bundesreisekostengesetzes.

§ 4
Gleichstellungsklausel

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung ge-
schlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen- 
und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde Groß-Quenstedt voraussichtlich anfallen-
den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.117.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.311.900 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.064.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus l

aufender Verwaltungstätigkeit auf 1.196.800 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Investitionstätigkeit auf 63.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

der Investitionstätigkeit auf 59.800 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

der Finanzierungstätigkeit auf 95.800 Euro
festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.300.000 Euro fest-
gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Gemäß § 4 Absatz 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
2.500 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet der Rat.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen An-
lagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
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§ 2
Aufwandspauschale

(1) Für stattfindende Gemeindewahlen erhalten:

a) am Wahltag anwesende Mitglieder von Wahlvorständen in den 
Wahllokalen und Briefwahlvorständen einen Aufwandsersatz in 
Höhe von 50,00 Euro.

b) Wahlvorsteher erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10,00 Euro.

(2) Bei Sitzungen des Gemeindewahlausschusses anwesende Mitglie-
der erhalten einen Aufwandsersatz in Höhe von 30,00 Euro.
(3) Bei verbundenen Wahlen stellen die vorgenannten Beträge die 
Obergrenze dar.

§ 3
Fahrt- und Reisekosten

Die Reisekostenvergütung erfolgt in entsprechender Anwendung des 
Bundesreisekostengesetzes.

§ 4
Gleichstellungsklausel

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung ge-
schlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen- 
und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung über die Aufwandspauschale  
für Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und  

Mitglieder von Wahlvorständen

Auf der Grundlage des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt i. V. m. § 13 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt und § 9 der Kommunalwahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in den derzeit geltenden Fassungen hat der Gemeinderat 
Groß Quenstedt am 30.05.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Höhe des Aufwandsersatzes bei Gemeinde-
wahlen und für die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses.

§ 2 
Aufwandspauschale

(1) Für stattfindende Gemeindewahlen erhalten:

a) am Wahltag anwesende Mitglieder von Wahlvorständen in den 
Wahllokalen und Briefwahlvorständen einen Aufwandsersatz in 
Höhe von 50,00 Euro.

b) Wahlvorsteher erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10,00 Euro.

(2) Bei Sitzungen des Gemeindewahlausschusses anwesende Mitglie-
der erhalten einen Aufwandsersatz in Höhe von 30,00 Euro.
(3) Bei verbundenen Wahlen stellen die vorgenannten Beträge die 
Obergrenze dar.

§ 3 
Fahrt- und Reisekosten

Die Reisekostenvergütung erfolgt in entsprechender Anwendung des 
Bundesreisekostengesetzes.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung über die Aufwandspauschale  
für Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und  

Mitglieder von Wahlvorständen

Auf der Grundlage des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt i. V. m. § 13 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt und § 9 der Kommunalwahlordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt in den derzeit geltenden Fassungen hat der Ge-
meinderat Harsleben am 17.06.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Höhe des Aufwandsersatzes bei Gemeinde-
wahlen und für die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses.

§ 2
Aufwandspauschale

(1) Für stattfindende Gemeindewahlen erhalten:

a) am Wahltag anwesende Mitglieder von Wahlvorständen in den 
Wahllokalen und Briefwahlvorständen einen Aufwandsersatz in 
Höhe von 50,00 Euro.

b) Wahlvorsteher erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10,00 Euro.

(2) Bei Sitzungen des Gemeindewahlausschusses anwesende Mitglie-
der erhalten einen Aufwandsersatz in Höhe von 30,00 Euro.
(3) Bei verbundenen Wahlen stellen die vorgenannten Beträge die 
Obergrenze dar.

§ 3
Fahrt- und Reisekosten

Die Reisekostenvergütung erfolgt in entsprechender Anwendung des 
Bundesreisekostengesetzes.

§ 4
Gleichstellungsklausel

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung ge-
schlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen- 
und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung über die Aufwandspauschale  
für Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und  

Mitglieder von Wahlvorständen

Auf der Grundlage des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. § 13 Abs. 4 des Kommunalwahlgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt und § 9 der Kommunalwahlordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt in den derzeit geltenden Fassungen hat 
der Gemeinderat Selke-Aue am 20.06.2024 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Höhe des Aufwandsersatzes bei Gemeinde-
wahlen und für die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses.



Verbandsgemeinde Vorharz 6 | Nr. 7/2024

§ 4 
Gleichstellungsklausel

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung ge-
schlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen- 
und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

§ 5 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Öffentliche Bekanntmachung
Die Verbandsgemeinde Vorharz, bestehend aus den Mitgliedsge-
meinden Ditfurt, Groß Quenstedt, Harsleben, Hedersleben, Schwa-
nebeck, Selke-Aue und Wegeleben, ist Teil des Landkreises Harz 
und erstreckt sich östlich der Städte Quedlinburg und Halberstadt. 
Der östliche Gemarkungsverlauf gilt gleichzeitig als Kreisgrenze zu 
den Landkreisen Börde- und Salzlandkreis. Das Verbandsgemeinde-
gebiet mit einer Ausdehnung von ca. 208 km² wird mit Sitz in We-
geleben und zwei weiteren Bürgerbüros an den Standorten Schwa-
nebeck und Selke-Aue (OT-Wedderstedt) verwaltet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Amt 
für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Soziales 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente 
Persönlichkeit zur Einstellung als

Sachbearbeiter Kindertageseinrichtungen (m/w/d)

Ihre Aufgaben
• Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen
• Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen 

Bedarfs an Betreuungsplätzen
• Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
• Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Einrich-

tungsleitern
• Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen
• Prüfung der Unterlagen der Eltern
• Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß Satzung
• Erstellen von Statistiken
• Abrechnung von Einrichtungen in freier Trägerschaft
• Kostenabrechnung für Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in 

der Verbandsgemeinde Vorharz
• Bereitstellung der Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen
• Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung und finanzielle Ab-

wicklung
• Verwaltung und Abrechnung der Einrichtungen der Jugendarbeit 

unserer Mitgliedsgemeinden

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfa-

changestellter oder Verwaltungswirt mit einem abgeschlossenen 
Beschäftigtenlehrgang I

• Alternativ haben Sie eine gleichwertige Verwaltungsausbildung 
mit Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und der Be-
reitschaft zur Weiterbildung

• Sie verfügen über Kenntnisse über die anzuwendenden Rechts-
grundlagen, u. a. KiFöG LSA, SGB VIII und KVG LSA

• Sie sind idealerweise mit den Abläufen und rechtlichen Erfor-
dernissen einer Kommunalverwaltung sowie dem doppischen 
Haushaltsrecht vertraut oder mindestens dazu bereit, sich umge-
hend damit vertraut zu machen.

• Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheines der Klasse B 
und es besteht die Bereitschaft, ihr privates Fahrzeug für evtl. 
dienstliche Fahrten (mit einer Ausgleichszahlung nach dem Bun-
desreisekostengesetz) einzusetzen.

• Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit MS-Office-Pro-
dukten

• Sie sind Team- und Kommunikationsfähig
• Eine selbständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Ar-

beitsweise zeichnet Sie aus.

Wir bieten Ihnen
• eine in Vollzeit zu besetzende, unbefristete Stelle
• eine Vergütung in der EG 7 TVöD-V
• flexible Arbeitszeiten zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben
• moderne Büroarbeitsplätze
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein vielseitiges Aufgabengebiet
• ein kooperatives und angenehmes Arbeitsumfeld

Die Teilnahme am SOG-Bereitschaftsdienst ist verpflichtend.
Die Bereitschaft zum Einsatz als Wahlhelfer wird erwartet.
Die Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr ist wünschenswert.
Nach §9 Absatz 5 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes das 
Landes Sachsen-Anhalt werden Mitglieder im Einsatzdienst der Feu-
erwehr bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, wenn nicht andere rechtlich schützenswerte 
Gründe überwiegen, die in der Person eines anderen Bewerbers lie-
gen.

Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte Bewerber werden 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt. Der Nachweis einer Schwerbehinderung/ Gleichstel-
lung ist zur Wahrung der Interessen bereits mit der Bewerbung bei-
zufügen.
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und 
Arbeitszeugnissen senden Sie bitte bis 26.07.2024 an die

Verbandsgemeinde Vorharz
z. Hd. Frau Miede
Markt 7
38828 Wegeleben

oder per E-Mail an info@vorharz.net.
Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet wer-
den. Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgeschickt, wenn 
ein ausreichend frankierter, mit Adresse versehener Rückumschlag 
in angemessener Größe beigefügt wurde. Andernfalls werden die 
Unterlagen nach 3 Monaten vernichtet.
Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
erhalten Sie unter www.vorharz/verwaltung/Stellenangebote/Daten-
schutzhinweise für Bewerber(innen).
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Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der 1. und 2. Phase  
der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines  

Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Gemeinde Groß Quenstedt

Gemäß der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie), den  
§§ 47 a-f BImSchG und den Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Im-
missionsschutzes in Sachsen-Anhalt ist die Gemeinde Groß Quenstedt 
sowohl für die Lärmkartierung von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 
3 Millionen Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz/Tag) als auch die Aufstellung ei-
nes Lärmaktionsplanes verpflichtet. Ausgehend vom Zeitpunkt der erst-
maligen Erstellung und regelmäßigen Fortschreibung der Lärmkarten 
in einem 5-jährigen Turnus handelt es sich vorliegend um die 4. Stufe. 
Das Ziel der Planung ist es, die Lärmsituation in der Gemeinde Groß 
Quenstedt zu ermitteln, zu beurteilen sowie gegebenenfalls Strategien 
und Maßnahmen zur Lärmminderung beziehungsweise Vorkehrungen 
zum Schutz identifizierter ruhiger Gebiete zu prüfen und festzulegen.

1. Phase (22.07. bis 16.08.2024)
Sie haben die Möglichkeit schriftlich (postalisch oder per E-Mail an 
die unten genannten Adressen) Stellung zu den Lärmkartierungsergeb-
nissen zu nehmen sowie Hinweise und Anregungen zur Lärmaktions-
planung zu geben. Die Mitteilungen werden ausgewertet und bei der 
Planentwurfserstellung mit einbezogen. Die Lärmkartierungsergebnis-
se werden während beiden Beteiligungsphasen öffentlich ausgelegt und 
darüber hinaus dauerhaft im Internet veröffentlicht.
Ort der öffentlichen Auslegung: Verbandsgemeinde Vorharz, Dienstgebäude 
Wedderstedt, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt
Zeiten der öffentlichen Auslegung:

Montag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr

Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-
laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/
physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuel-
les-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vorharz: www.vorharz.net

2. Phase (19.08. bis 13.09.2024)
Auf Grundlage der Ergebnisse der strategischen Lärmkarten und den aus-
gewerteten Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der 1.Phase wird der 
Entwurf eines Lärmaktionsplanes ausgefertigt und öffentlich ausgelegt. 
Im Rahmen der 2. Phase erhalten Sie die Gelegenheit sich zu diesem Ent-
wurf des Lärmaktionsplanes zu äußern. Sofern sich aus den Äußerungen 
Hinweise für erforderliche Änderungen ergeben, wird der Entwurf über-
arbeitet. Nach Abschluss der Auslegung besteht für weitere 2 Wochen 
(bis 27.09.2024) die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme (pos-
talisch oder per E-Mail an die unten genannten Adressen). Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Nach Ende des 2. Öffent-
lichkeitsverfahrens wird der Gemeinderat abschließend einen Beschluss 
zum Lärmaktionsplan der Gemeinde Groß Quenstedt fassen.
Ort der öffentlichen Auslegung: Verbandsgemeinde Vorharz, Dienstgebäude 
Wedderstedt, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt
Zeiten der öffentlichen Auslegung:

Montag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr

Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-
laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/
physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuel-
les-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungs-
verfahren
und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vorharz: www.vorharz.net
Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Stellungnahmen unter Beachtung der 
genannten Fristen an:
Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben E-Mail-Adres-
se: info@vorharz.net

Der Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

der Stadt Schwanebeck über das endgültige 
Ergebnis der Stichwahl zum ehrenamtlichen 

Bürgermeister (m/w/d) in der  
Stadt Schwanebeck am 30.06.2024

Gemäß § 42 Abs.1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA) i. V. m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) in den derzeitig geltenden Fassungen, 
gebe ich hiermit das endgültige Ergebnis zur Stichwahl des Bürger-
meisters (m/w/d) am 30.06.2024 bekannt:

Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 1.786
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 262
Wahlberechtigte insgesamt 2.048
Wähler insgesamt 743
Ungültige Stimmzettel 7
Gültige Stimmzettel 736
Gültige Stimmen 736

Stimmverteilung:

Name Vorname Partei/
Wählergruppe

Zahl der
gültigen Stimmen

Könnecke Max Richard 439
Röhrdanz Nadine CDU 297

Der Gemeindewahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Herr 
Könnecke, Max Richard gewählt ist, da er gemäß § 30 Absatz 8 KWG 
LSA mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Vorharz unter http://www.vorharz.net/de/wahlen.html 
zugänglich.

Sperrung im Zuge der Erneuerung der Hundeplatz-
brücke über den Goldbach in Harsleben 
Sperrung mit Umfahrung der Brücke, ab dem 10.06.2024 
bis 22.11.2024. 
Erneuerung der Hundeplatzbrücke am Goldbach in 
Harsleben zur Herstellung der ökologischen Durchgän-
gigkeit des Goldbaches.
STRATIE Bau GmbH, 38889 Blankenburg
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Kindertagsgeschenk

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der 1. und 2. Phase  
der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines  
Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Gemeinde Ditfurt

Gemäß der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie), den  
§§ 47 a-f BImSchG und den Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Im-
missionsschutzes in Sachsen-Anhalt ist die Gemeinde Ditfurt sowohl 
für die Lärmkartierung von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mil-
lionen Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz/Tag) als auch die Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes verpflichtet. Ausgehend vom Zeitpunkt der erstma-
ligen Erstellung und regelmäßigen Fortschreibung der Lärmkarten in 
einem 5-jährigen Turnus handelt es sich vorliegend um die 4. Stufe. Das 
Ziel der Planung ist es, die Lärmsituation in der Gemeinde Ditfurt zu 
ermitteln, zu beurteilen sowie gegebenenfalls Strategien und Maßnah-
men zur Lärmminderung beziehungsweise Vorkehrungen zum Schutz 
identifizierter ruhiger Gebiete zu prüfen und festzulegen.

1. Phase (22.07. bis 16.08.2024)
Sie haben die Möglichkeit schriftlich (postalisch oder per E-Mail an 
die unten genannten Adressen) Stellung zu den Lärmkartierungsergeb-
nissen zu nehmen sowie Hinweise und Anregungen zur Lärmaktions-
planung zu geben. Die Mitteilungen werden ausgewertet und bei der 
Planentwurfserstellung mit einbezogen. Die Lärmkartierungsergebnis-
se werden während beiden Beteiligungsphasen öffentlich ausgelegt und 
darüber hinaus dauerhaft im Internet veröffentlicht.
Ort der öffentlichen Auslegung: Verbandsgemeinde Vorharz, Dienstgebäude 
Wedderstedt, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt
Zeiten der öffentlichen Auslegung:

Montag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr

Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-
laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/
physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuel-
les-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vorharz: www.vorharz.net

2. Phase (19.08. bis 13.09.2024)
Auf Grundlage der Ergebnisse der strategischen Lärmkarten und den aus-
gewerteten Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der 1.Phase wird der 
Entwurf eines Lärmaktionsplanes ausgefertigt und öffentlich ausgelegt. 
Im Rahmen der 2. Phase erhalten Sie die Gelegenheit sich zu diesem Ent-
wurf des Lärmaktionsplanes zu äußern. Sofern sich aus den Äußerungen 
Hinweise für erforderliche Änderungen ergeben, wird der Entwurf über-
arbeitet. Nach Abschluss der Auslegung besteht für weitere 2 Wochen 
(bis 27.09.2024) die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme (pos-
talisch oder per E-Mail an die unten genannten Adressen). Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Nach Ende des 2. Öffent-
lichkeitsverfahrens wird der Gemeinderat abschließend einen Beschluss 
zum Lärmaktionsplan der Gemeinde Ditfurt fassen.
Ort der öffentlichen Auslegung: Verbandsgemeinde Vorharz, Dienstgebäude 
Wedderstedt, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt
Zeiten der öffentlichen Auslegung:

Montag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 Uhr – 11:30 Uhr

Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-
laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/
physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuel-
les-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungs-
verfahren
und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vorharz: www.vorharz.net
Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Stellungnahmen unter Beachtung der 
genannten Fristen an:
Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben E-Mail-Adres-
se: info@vorharz.net

Anlässlich des Kindertages haben 
wir den Kindern am 06.06.24 eine 
kleine Freude mit dem Eiswagen 
von Dörte Teubert gemacht.
Bei Sonnenschein und warmen 
Temperaturen konnten die Kin-
der neben den Klassikern Vanil-

le, Schoko und Erdbeere auch 
zwischen Mango, Milchreis und 
„Egal“ wählen. Die Auswahl war 
riesig und sehr lecker.

Wir empfehlen das Eismobile 
gern weiter!

Verbandsgemeinde Vorharz

Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz erscheint monatlich und 
wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon 03535 489 -0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vorharz, Herr Liebner
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreis-
liste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Er-
eignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus Schadenersatz 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Bodespatzenfest 2024
In diesem Jahr stand das Bode-
spatzenfest der Kita „Bodespat-
zen“ unter einem ganz besonderen 
Stern, denn die Baumaßnahmen 
sind seit dem 03.05.2024 offiziell 
abgeschlossen, die Kita feierlich 
übergeben und alle wieder zu-
sammen auf einem Gelände.
Aus diesem Grund haben die Bo-
despatzen beschlossen einen Tag 
der offenen Tür daraus zu machen 
und neben Programm der Kinder 

auch eine kleine Zeitreise durch 
die Geschichte der Kita anzubie-
ten. Frau Steffi Lutz hat es sich vor 
Jahren zur Aufgabe gemacht, eine 
Chronik der Einrichtung zu erstel-
len, welche wir uns für diesen Tag 
ausgeliehen und ausgestellt haben.
Dank Etikon und der Stadt We-
geleben konnten wir einen Ge-
tränkewagen und eine Hüpfburg 
stellen, was bei den Kindern und 
Eltern sehr gut ankam.

Neben dem traditionellen Pro-
gramm der Erzieher, dies Jahr 
zum Thema Märchen, gab es 
Kinderschminken, Waffeln, 
Würstchen, Zuckerwatte, eine 
Tombola, Bettina Wloch und ihr 
tolles Programm, die Feuerwehr 
Wegeleben mit Löschaufgaben 
und einen Kuchenbasar.
Dank unserer lieben Eltern, vor 
allem Katrin Brock, war es ein 
gelungener Nachmittag/Abend 

mit viel Spaß, gutem Wetter und 
toller Unterhaltung.
Großes Dankeschön an alle 
Sponsoren, Eltern, Steven Elze, 
Fleischerei Gut Wasserleben, 
Freiwilligen, Freunden, Ehema-
ligen und Kollegen, dass ihr den 
Tag wieder so unvergesslich habt 
werden lassen.

Danke für die Unterstützung unserer Abschlussfahrt sagen wir der Harslebener Agrargenossenschaft e.G.
Unsere Fahrt am 14.06.2024 war ein 
voller Erfolg und hat für viel Spaß 
bei allen Beteiligten gesorgt. Aber 
es war nur möglich, weil die Harsle-
bener Agrargenossenschaft e.G. uns 

wieder unterstützt hat. Sie stellte uns 
kostenlos einen Traktor mit Leute-
wagen zur Verfügung. Unser Chauf-
feur, Herr Haase, fuhr uns sicher 
zum Tiergehege nach Halberstadt.

Die leuchtenden Kinderaugen 
sagten mehr als tausend Worte.
Wir Erzieherinnen der Gruppe 
Krabbelkäfer möchten uns auf 
diesem Weg bei allen Betei-

ligten (Herrn Sowinski, Herrn  
Noack, Herrn Haase) nochmals 
sehr herzlich bedanken.

Nadine, große Linda und Kirstin

Ihr starker Partner mit
Layout

Wiedererkennung Ihrer Marke.

Erfahrungswerten.LINUS WITTICH Medien KG
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Vereinsleben
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Mitteilungen der Schützenbrüderschaft Harsleben v. 1494e.V.
In diesem Jahr kann der Verein 
auf eine 530-jährige Geschichte 
zurückblicken.
Vom 24. - 16. Juni 2024 konnten 
wir gemeinsam mit vielen Gästen 
unser traditionelles Volks- und 
Schützenfest feiern. Das Wetter 
meinte es sehr gut mit uns und 
die Beteiligung der Vereine und 
Bürger aus dem Dorf war wieder 
sehr groß. Dafür danken wir allen 
Mitgliedern, ihren Familien, den 
Sponsoren, Vereinen, dem Kin-
dergarten, den Gästen und allen 
Musikern für ihre Unterstützung. 
Am Freitag, zum Wettbewerb 
der Vereine und Freizeitgruppen, 
waren viele Kegler im Starter-
feld. Sieger wurden die Frauen 
der Sportgruppe. Der Spaßfaktor 
stand dabei im Vordergrund. Die 
Wettkämpfe am Sonnabend und 
am Sonntag in den Königsdiszip-
linen waren sehr spannend und oft 
entschied nur ein zehntel Ring, 

wer der Sieger ist. Die fünf Köni-
ge und ihre Familien konnten sich 
am Sonntag Abend mit guter Ver-
sorgung bei allen Gästen des Um-
zugs bedanken. Der Spielmanns-
zug Harsleben begleitete das 

Fest bei den Umzügen und beim 
Wecken der Könige mit großem 
Einsatz, sehr zur Freude aller.
Rüdiger Diener, unser langjäh-
riger 1. Vorsitzender wurde vom 
Landesschützenverband mit der 

Verdienstmedaille 2. Klasse aus-
gezeichnet. Aus der Hand des 
neuen 1. Vorsitzenden, Steffen 
Drewes, erhielt er außerdem noch 
die Auszeichnung als Ehrenvor-
sitzender der Schützenbrüder-
schaft Harsleben von 1494 e.V. 
Otto Hebecker wurde zum Ehren-
mitglied des Vereins ernannt, und 
bekam ebenfalls eine Urkunde.
Die neuen Majestäten sind: von 
links Jugendkönig Florian Flie-
ger, Volkskönigin Heike Weidner, 
Pusterohr-Königin Magdalena 
Freise, Kegelkönigin Victoria 
Holschumacher und der Schüt-
zenkönig ist Uwe Jerosch. Im 
Hintergrund unsere Fahnenträger 
und die der Gastvereine.

Der Vorstand

ALLE INFOS: vollereinsatz.sachsen-anhalt.de

WOFÜR STEHST DU?

VOLLES PROGRAMM 

FEUERWEHR: Wir zeigen euch,  

was Feuerwehr heute bedeutet: Technik, Logistik, 

Know-how, Forschung und natürlich Einsatz …  

Erlebt die Facetten der Feuerwehr in Sachsen- 

Anhalt, lasst euch und eure Familie begeistern  

von dem, wofür wir brennen. Probiert unsere  

Technik und lasst euch gut unterhalten … 

DEINE FREIWILLIGE

FEUERWEHR IN  
SACHSEN-ANHALT 

BRAUCHT DICH
GENAU WIE DU SIE.

KOMM ZU UNS. WIR ZEIGEN DIR, WOFÜR WIR 

BRENNEN: GEMEINSCHAFT, SICHERHEIT, HEIMAT, 

TATKRAFT, TECHNIK UND LOGISTIK.

   WIR STEHEN DAFÜR.

VOLLER
EINSATZ

Ein Team für
Marketingkonzepte

Von der Idee zum Produkt.

Ihren Erfolg!LINUS WITTICH Medien KG
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24. Ditfurter Vereinsmeisterschaft Kegeln

Vielen Dank an Euren Einsatz
Am 29. Juni 2024 fanden sich 
Anwohner und fleißige Helfer 
von Adersleben in ihrem Park zu 
einer weiteren Putz- und Aufräu-
maktion ein.
Es wurden trockene, herunter-
gefallene Äste und Zweige zu-
sammengetragen, trockenes Gras 
zusammengeharkt, Unkraut an 
Wegen und unter den Büschen 
beseitigt und natürlich auch Müll 

und Unrat im Mühlgraben aufge-
sammelt.
Eine vorrangige Aufgabe war je-
doch die Befestigung des Haupt-
weges durch den Park vom Park-
platz angefangen bis hinunter 
zum Bodeweg. Der Weg war im 
Laufe der Jahre ausgewaschen, 
durch Fahrräder ausgefahren und 
teilweise mit alten, toten Baum-
wurzeln durchzogen. Für Ältere 

und auf Gehhilfen Angewiesene 
war ein Spaziergang durch den 
Park oft sehr mühsam, fast schon 
gefährlich.
Durch die Stadt Wegeleben wurde 
Material und Technik zur Verfü-
gung gestellt. Die Erde wurde mit 
dem Radlader begradigt abgezogen, 
so dass anschließend Mineralkies 
aufgebracht werden konnte. Mit-
hilfe einer Rüttelplatte wurde das 

Material verdichtet und verfestigt.
Zum Abschluss der Arbeiten ging 
es dann zum gemütlichen Teil 
über – Kaffee, Kuchen, Grill und 
geselliges Beisammensein.
Für den Einsatz, die Unterstüt-
zung in jeglicher Form sowie 
die Hilfsbereitschaft kann man 
nur DANKE sagen! Und es sind 
sich alle Beteiligten einig – es 
wird eine Wiederholung geben.

Am 22.6. fand in Ditfurt die mitt-
lerweile 24. Meisterschaft der 
Freizeitkegler statt. Auch diese 
Veranstaltung stand ganz im Zei-
chen der 1050-Jahr-Feier.

Am Start waren 10 Mannschaf-
ten mit jeweils 4 Startern. Es gab 
spannende Wettkämpfe. So fiel 

die Entscheidung in der Einzel-
wertung der Herren erst nach ei-
nem Stechen.
Alexander Blath konnte das Duell 
mit 1 Holz Vorsprung gewinnen 

und belegte mit 282 Holz Platz 
1. Mit Platz 2 und ebenfalls 282 
Holz musste sich danach Jochen 

Foto: von links: Anne Fischbach, Christel Zander, Susanne Reinhardt

Foto: von links: Patrick Görner, Alexander Blath, Jochen Multhaupt Siegermannschaft Billardclub

Multhaupt begnügen. Patrick 
Görner belegte Platz 3 mit 273 
Holz.
Bei den Damen siegte Christel 
Zander mit 276 Holz. Platz 2 be-
legte Susanne Reinhardt mit 241 
Holz und den Platz 3 erkämpfte 
sich mit 234 Holz Anne Fisch-
bach. In der Mannschaftswer-

tung siegte der Billardclub mit 
1006 Holz. Platz 2 errangen die 
Seelöwen mit 953 Holz und den 
3. Platz erkämpften sich mit 943 
Holz die Sportfreunde vom Brei-
tensport.

Werner Lambert
Kegelverein Ditfurt

wittich.de/geburtstag

Geburtstag – Bedanken Sie sich mit einer Anzeige!
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Sommerpause bei „Kaffee für jedermann“  
im Rathaus Harsleben

Wissenswertes, Neues und Altbewährtes aus  
der Schützenkorporation zu Ditfurt e.V. 1799

Im 1. Halbjahr 2024 gab es wie-
der sportliche Wettkämpfe in-
nerhalb unseres Vereins. Den 
„Klaus-Becker-Gedenkpokal“ 
gewann Frank Buchholz, das 
Frauentagsschießen Cornelia 
Schmidt und das Osterschießen 
Rolf Uwe Schröder. Den Sieg-
treffer beim Vogelschießen lande-
te Ralf (Ali) Albrecht.

Unser Vorsitzender, Oliver Rosp-
lesch erhielt zur Kreisschützen-
tagung eine Auszeichnung vom 
Landesschützenverband für seine 
gute Vereinsarbeit.

Es gab und gibt auch dieses Jahr 
wieder viel zu tun an unserem 
Schießstand. So wurde z.B. der 
Luftgewehrstand renoviert und 
die Schießbahnen und Außenan-
lagen in Ordnung gehalten. Ein 
großes Vorhaben ist noch die In-
standsetzung der Hochblenden. 
Für dieses Vorhaben bemühen 
wir uns aktuell um Sponsoren 
und Förderungsmöglichkeiten.

Im Mai fanden auf unserem 
Schießstand die Kreismeister-
schaften in 2 Pistolendisziplinen 
statt, zu denen sich 19 Schützen 
aus verschiedenen Vereinen des 
KSB angemeldet hatten. Hierbei 
konnten wir einige Titel aus dem 
Vorjahr verteidigen.

So den Kreismeister in der „Frei-
en Pistole“, Sportpistole und 
Standartpistole bei den Herren 
III, durch Guido Fricke. Kreis-
meister KK-Gewehr bei den Da-
men II wurde Cornelia Schmidt. 
Weitere Plätze belegten Doreen 
Fricke (2.Platz) und Elke Große 
(3.Platz), alle SK Ditfurt.

Die Kreisbestenermittlung konn-
te unsere Jugendschützin Charlie 
Schaaf, bei ihrer ersten Wettkampf-
teilnahme für sich entscheiden.

Beim Aland-Pokal in Seehausen, 
beim Saale-Pokal in Halle und 
beim Harzpokal gab es durch 
Cornelia Schmidt, Doreen Fricke 
und Guido Fricke noch einige Po-
kale und gute Platzierungen mit-
zunehmen.

Ein besonderer Höhepunkt in die-
sem Jahr war die 1050-Jahr-Feier 
von Ditfurt und das 225-jährige 
Bestehen der Schützenkorporati-
on zu Ditfurt e.V.1799.

Hierbei wurden die „alten“ Köni-
ge, gemeinsam mit der Schalmei-
enkapelle Wedderstedt und einem 
kleinen Umzug abgeholt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten 
konnten sich die Ditfurter Ver-
eine mit ihrem Angebot auf dem 
Amtshof vorstellen. Wir waren 
mit einem sehr gut besuchten 
Laserschießstand für Groß und 
Klein vertreten.

Das Heimbringen der neuen Kö-
nige erfolgte nach der Proklama-
tion und der Ehrung von Axel Be-
cker und Ralf (Ali) Albrecht mit 
der Ehrennadel des Landesschüt-
zenbundes in Bronze, mit der 
Schalmeienkapelle von Ditfurt.

In diesem Jahr wurden folgende 
Majestäten gekürt:

Schützenkönig: Sebastian Müller, 
Schützenkönigin: Sabine Bartels, 
Seniorenkönig: Günter Helmiß, 
Jugendkönig/in: Charlie Schaaf, 
Bürgerkönig/in: Jennifer Teetzen

Wir gratulieren allen Königen/-
innen und Platzierten und be-
danken uns beim Fest-Komitee 
der 1050-Jahr-Feier, für das tolle 
Wochenende!

Gut Schuss!

Vor den Sommerferien war im 
Rathaus Harsleben noch richtig 
was los. In lustiger Runde haben 
sich bei Kaffee und Kuchen die 
Mitglieder des Heimatvereins 
und die zahlreichen Gäste in die 
Sommerpause verabschiedet. Der 
Kuchen, gesponsert vom Heimat-
verein, war wieder lecker. Doch 
Eis durfte bei den Temperaturen 
nicht fehlen. Laura Loß war um-
ringt und eifrig beim Eisausgeben 
dabei. Auch der Bürgermeister 
aus Ditfurt, Herr Matthias Hell-
mann, hatte sichtlich einen amü-
santen Nachmittag. Allen Helfern 
für die zurückliegenden, monat-

lich stattfindenden Kaffeenach-
mittage vielen Dank.
Dank auch an Fam. Hinze für die 
großzügige Blumenzwiebelspen-
de.
Jetzt freuen wir uns auf Septem-
ber, dann wieder beim „Kaffee 
für jedermann“. Allen schöne 
Sommerferien und gute Erho-
lung.
Achtung: Es werden immer noch 
ein Ausstellungsraum für die 
Harsleber Geschichte bzw. gute 
Ideen gesucht.

Der Heimatverein „Drei Sterne“ 
e. V. Harsleben

Geschäftsanzeigen

Jetzt Platz sichern:
anzeigen.wittich.de

Ihre Werbung. Ihr Erfolg. 

mit LINUS WITTICH
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Kirchennachrichten der  
Evangelischen Kirchengemeinde  

„St. Bonifatiuskirche“ Ditfurt

Juli / August 2024

Gottesdienste:

Sonntag, 28.07.2024
15:00 Uhr Gottedienst mal anders mit Kaffee, Kuchen und guten Ge-

sprächen in der Winterkirche
Samstag, 10.08.2024
14:00 Uhr Familiengottesdienst zur Einschulung in der Bonifatiuskir-

che im Anschluss findet im Pfarrgarten unser alljährliches 
Kinder- und Gemeindefest statt. Wir freuen uns auf ein 
schönes Beisammensein mit Essen, Trinken und Musik. Es 
gibt eine Hüpfburg und jede Menge Spaß für die groß und 
klein. Bitte beachten die Aushänge.

Veranstaltungen:
Frauen- und Seniorenkreis:
Dienstag, den 16.07.2024 und 13.08.2024 jeweils um 14.00 Uhr in der 
Winterkirche
Kinderkirche:
Die Kids der Kinderkirche Ditfurt treffen sich am Mittwoch, den 
07.08.2024, in der Winterkirche und Pfarrgarten mit Juliane, Sandy, 
Nicole und Freunden zu Spiel, Spaß, sowie zum Basteln und Malen.

Die Ditfurter Bonifatiuskirche bittet um Ihre Hilfe  
für eine neue Glocke:

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ditfurter in nah und fern, liebe Freunde von Ditfurt,
ich wende mich heute an Sie, mit der Bitte auf finanzielle Hilfe.
Aber, wo bleibt mein Anstand: Sie kennen mich ja nicht! Ich bin die St. 
Bonifatiuskirche zu Ditfurt und schon über 800 Jahre alt. Viele Men-
schen habe ich kommen und gehen sehen. Viele Menschen haben bei 
mir Trost und Halt gefunden oder die schönsten Tage ihres Lebens er-
fahren.
In den zurückliegenden Jahrhundertern musste ich aber auch schon viel 
Leid ertragen, durch Menschen und Natur. Mein Dach und Mauerwerk 
wurden beschädigt; in der DDR sollte ich sogar aufgegeben werden. 
Das wurde durch fleißige und gläubige Ditfurterinnen und Ditfurter 
verhindert und für mich brach 1990 eine neue Zeit an. Jetzt waren es 
wieder die Menschen im Ort, die finanziell und materiell zur Hilfe eil-
ten und mich sanierten und restaurierten. Ich erstrahle heute wieder im 
alten Glanz zu Ehren des Dorfes. Alle helfenden Einwohnerinnen und 
Einwohner können stolz auf die Verschönerungskur an meinem Bau-
werk sein.
Leider gibt es noch einen Schönheitsfleck. Das ist die fehlende Feier-
tagsglocke, die im 2. Weltkrieg aus meiner Glockenstube gerissen wur-
de zur Produktion von Kriegswaffen, also vor 80 Jahren.
Ich hatte immer den Wunsch, wie auch etliche Ditfurterinnen und Dit-
furter, von denen viele nicht mehr unter uns weilen, dass meine gestoh-
lene Glocke wieder nach Hause kommt.
Mein Gemeindekirchenrat hat nach meiner erkennbaren Restaurierung 
in den letzten Jahren die Voraussetzung geschaffen, meine verlorene 
Glocke wieder gießen zu lassen.
Es waren viele Stunden nötig um Einigkeit bei der Wiederschaffung der 
alten – jetzt neuen – Glocke zu erzielen, sollte sie doch in Aussehen und 
im Klang die alte Glocke ersetzen, was aber dann doch mit fachkundi-
ger Hilfe gelang.
Es wurde eine Förderung bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, 
der Harzsparkasse und dem Kirchenkreis beantragt und auch bei den 
notwendigen Eigenanteil der Kirchengemeinde. Die Förderzusage der 
oben genannten Förderer erfolgte am 13.02.2024 unter großer Teilnah-
me von Menschen aus dem Ort in meinen Kirchenraum.

Hederslebener SV 31 e.V. 
Gymnastik, Kegeln,  

Sportakrobatik, Volleyball 

Vorsitzender Steffen Hartung 
Tiefortenstr. 4 ∙ 06458 Hedersleben 
 039481 / 86 62 2 
 0173 / 62 31 57 2 

www.hsv31.de e-Mail: steffenhartung@web.de 
 

Finanzamt Quedlinburg 
Steuer- Nr.: 117/143/02428 
 
Vereinsregister: 40515 

Bankverbindung: 
Harzsparkasse 
IBAN: DE83 8105 2000 0341 0332 27 
BIC: NOLADE21HRZ 

 

 
 
An die Mitglieder des       Hedersleben, 01.07.2024 
Hederslebener SV 31 e.V. 
 
 
 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung / Wahlversammlung 
 
 

Der Hederslebener SV 31 e.V. lädt seine Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
am 16.08.2024 Beginn 18:00 Uhr in den Hederslebener Hof ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Berichte des Vorstandes und Anfragen hierzu 
5. Berichte der Abteilungen 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Wahl des Wahlausschusses 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Neuwahlen 

9.1 Vorsitzender 
9.2 Stellvertretender Vorsitzender 
9.3 Schatzmeister 
9.4 Schriftführer 
9.5 1. Beisitzer 
9.6 2. Beisitzer 
9.7 3. Beisitzer 
9.8 4. Beisitzer 
9.9 Kassenprüfer 

10. Anträge 
11. Verschiedenes 
12. Schließung und Schlusswort des Vorsitzenden 

 
 
Anträge sind gemäß der Satzung bis spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung bei 
dem Vorstand einzureichen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
   Steffen Hartung 
    - Vorsitzender -      
Hederslebener SV 31 e.V. 
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Auch wer sich noch nicht sicher ist, ob er/sie konfirmiert werden möch-
te, kann gern vorbeikommen. Die vorherige Taufe ist keine Teiilnahme-
voraussetzung.
Rückfragen: 0152 53654221 (Christian Plötner) und 0152 23310274 
(Susanne Behr)
Kontakt
Pfarramt, Pfarrerin Susanne Behr (ehem. Entschel)
(Tel.: 039423 248; Mail: susanne.entschel@ekmd.de)
Pfarrbüro, Gertraud Hampe
(Tel.: 039423 248; Mail: pfarramt.wegeleben@kirchenkreis-halberstadt.de)
Gemeindebüro, Barbara und Ralph-Rainer Wenske
(Tel.: 039424-469; Mail: gkr.wegeleben@kirchenkreis-halberstadt.de)
Gemeindekirchenrat Bode-Selke-Aue, Brigitte Schattenberg
(Tel.: 039485-695560; Mail: brigitte@hschattenberg.de)
Diamantene– und Jubelkonfirmation in Hedersleben und Hausneindorf
Ihre Konfirmation liegt 60 Jahre und mehr zurück?
Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung bis zum 01.10.2024 zur Feier 
der Diamantenen- bzw. Jubelkonfirmation
in Hausneindorf, am Samstag dem 05.10.2024
oder
in Hedersleben, am Samstag dem 12.10.2024
Natürlich können Sie sich auch sehr gern bei uns melden, wenn Sie Ihre 
Goldene oder Silberne Konfirmation erhalten möchten!
Kontakt:
Pfarramt Wegeleben, Tel.: 039423 248
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr / Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr
oder Mail: pfarramt.wegeleben@kirchenkreis-halberstadt.de)
________________________________________________________

Weitere besondere Veranstaltungen

Freitag, 16.08.2024, Heteborn
19:00 Uhr Hakelkirche Heteborn

„Blau, blau Blümelein“
Liebes- und Volkslieder aus verschiedenen Jahrhunderten
mit dem Kammerchor Halberstadt

Wir bitten um eine angemessene Spende für die Künstler.
Getränke stehen bereit.

Mein Architekt hat einen Glockengießer gefunden in Gescher im 
Münsterland, die Firma Petit und Gebr. Edelbrock GMBH & Co. KG, 
bei welchem meine Glocke in diesem Jahr gegossen wird.
Damit aber die Glocke an ihren angestammten Platz gelangen kann, 
muss die Glockenstube saniert und ein neuer Glockenstuhl gebaut wer-
den. Um dies alles finanziell zu stemmen, bitte ich euch alle, meiner 
Kirchengemeinde zu helfen, aber damit auch dem gesamten Dorf, denn 
schließlich erklingen die Glocken für alle Einwohner und zeigen: hier 
ist meine Heimat.
Ich bitte Sie Ihre Spende auf das Konto der Kirchengemeinde Dit-
furt bei der Harzsparkasse zu überweisen:

Evangelischer Kirchenkreis Halberstadt
IBAN: DE 96810520000311053300
BIC: NOLDE21HRZ
Verwendungszweck: Ev. Kirchengemeinde Ditfurt
Glockenneuguss und Glockenstuhl

Damit dieses Projekt für Ditfurt gelingt, unsere Gemeinde hat es ver-
dient!

Mit lieben Grüßen Ihre/Eure St. Bonifatiuskirche zu Ditfurt

Im Auftrage der St. Bonifatiuskirche:
Dr. Tobias Gruber Hans-Jürgen Gröpke
(Pfarrer) (Im Auftrag des Gemeindekirchenrates)

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr, Pfarrstr. 09,
Tel. 03946 3617
Fax: 03946 9887640
in dringenden Fällen: Pfr. Tobias Gruber 03946 2545 oder H-J. Gröpke 
03946 4450

Hans-Jürgen Gröpke (GKR-Vorsitzender)

Kirchliche Nachrichten  
des Kirchspiels Wegeleben

Juli / August 2024

Gottesdienste

Sonntag, 21.07.2024
09.30 Uhr Hedersleben
11.00 Uhr Emersleben
Samstag, 27.07.2024
15:00 Uhr Hedersleben (Trauung)
Sonntag, 28.07.2024
09:30 Uhr Groß Quenstadt
11:00 Uhr Rodersdorf
Sonntag, 04.08.2024
09:30 Uhr Wegeleben
Sonntag, 11.08.2024
09:30 Uhr Emersleben
17:00 Uhr Hedersleben Sommerkirche

(mit anschließendem Beisammensein)
Sonntag, 18.08.2024
09:30 Uhr Wegeleben
11:00 Uhr Harsleben
Sonntag, 25.08.2024
09:30 Uhr Hedersleben
11:00 Uhr Groß Quenstedt

________________________________________________________

Mit dem neuen Schuljahr startet ein neuer Konfirmandenkurs für die 
Pfarrbereiche Wegeleben und Gröningen.
Ein Informationsabend findet am 8. August, 18.30 Uhr in der Ober-
pfarre in Wegeleben statt (Kirchhof 2,38828 Wegeleben).
Eingeladen sind alle Jugendlichen, die in die 7. Klasse kommen (oder 
im entsprechenden Alter sind), zusammen mit ihren Eltern.
Dort informieren Pfarrer Plötner und Pfarrerin Behr (ehem. Entschel) 
über den geplanten Verlauf und beantworten Fragen.
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Musik zum Sommerausklang

mit der Instrumentalgruppe
Cantabile & Freunde

Am 14. September 2024
um 16:00 Uhr

in der Kirche in Nienhagen

Eintritt frei

Wir freuen uns über eine Spende zur Unterstützung  
unserer musikalischen Arbeit.

Montag, 19.08.2024, Hausneindorf
Der Fahrradkantor Martin Schulze kommt nach Hausneindorf

18:30 Uhr auf der Burg
19:00 Uhr in der Kirche

________________________________________________________

Samstag, 24.08.2024, 
Hausneindorf

17:00 Uhr in der Kirche
Orgelkonzert mit Sanko Ogon

________________________________________________________

Samstag, 24.08.2024, Wegeleben
20:15 Uhr Kirchenkino in der Oberpfarre

Ihre Medienberaterin vor Ort

 0170 2828681
j.kist@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Jeannette Kist
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EhejubilareEhejubilare
Ditfurt
10.08. zum 50. Hochzeitstag
Herr Hein, Bernd und Frau Hein, Bärbel

Harsleben
15.08. zum 65. Hochzeitstag
Herr Kellmann, Horst und Frau Kellmann, Rosa
23.08. zum 50. Hochzeitstag
Herr Wuckel, Reinhard und Frau Wuckel, Elisabeth

Hedersleben
24.08. zum 50. Hochzeitstag
Herr Herrmann, Klaus und Frau Herrmann, Gabriele

Schwanebeck
17.08. zum 50. Hochzeitstag
Herr Holschumacher, Dieter und Frau Holschumacher, Ingrid

Wegeleben
31.08. zum 50. Hochzeitstag
Herr Hubrich, Siegfried und Frau Hubrich, Christiane

ALLGEMEINVERFÜGUNG  
des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt,  

Betreuungsforstamt Flechtingen 

Kiefernborkenkäfer 

  

 

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch

Altersjubilare

Ditfurt
03.08. Frau Schlammm, Angela zum 70. Geburtstag
04.08. Herr Keller, Manfred zum 80. Geburtstag
15.08. Frau Fieseler, Jutta zum 80. Geburtstag
24.08. Herr Hohmann, Peter zum 80. Geburtstag
26.08. Herr Wahrmund, Harry zum 70. Geburtstag
29.08. Herr Gradewald, Kurt zum 85. Geburtstag
Groß Quenstedt
05.08 Herr Schüler, Norbert zum 75. Geburtstag
Harsleben
03.08. Frau Neyer, Helga zum 85. Geburtstag
09.08. Herr Marquardt, Erich zum 70. Geburtstag
11.08. Frau Lindemann, Irmhild zum 75. Geburtstag
12.08. Frau Hartmann, Cornelia zum 70. Geburtstag
16.08. Herr Grelle, Bernd zum 70. Geburtstag
20.08. Herr Bullack, Wolfgang zum 75. Geburtstag
21.08. Frau Jerxsen, Brigitte zum 75. Geburtstag
30.08. Frau Heinemann, Ingrid zum 80. Geburtstag
31.08. Frau Conrad, Anneliese Gertrud zum 85. Geburtstag
Hedersleben
09.08. Frau Jahn, Ditha zum 90. Geburtstag
12.08. Frau Köhler, Heidrun zum 80. Geburtstag
20.08. Herr Herrmann, Wolfgang zum 75. Geburtstag
22.08. Frau Alsleben, Giesela zum 90. Geburtstag
26.08. Herr Husemann, Klaus zum 70. Geburtstag
27.08. Herr Hamann, Dieter zum 85. Geburtstag
29.08. Frau Stolz, Ilse zum 85. Geburtstag
29.08. Frau Hertwig, Petra zum 70. Geburtstag
Schwanebeck
02.08. Frau Mangert, Erika zum 75. Geburtstag
05.08. Herr Schmidt, Otto zum 75. Geburtstag
13.08. Frau Wiermann, Angela zum 75. Geburtstag
17.08. Frau Rodewald, Erika zum 85. Geburtstag
18.08. Frau Bochaneck, Annegret zum 80. Geburtstag
20.08. Frau Breitenbach, Gertrud zum 90. Geburtstag
22.08. Herr Kahmann, Detlef zum 70. Geburtstag
Nienhagen
15.08. Herr Röhrdanz, Axel zum 70. Geburtstag
Heteborn
19.08. Frau Fehse, Bärbel zum 70. Geburtstag
20.08. Frau Arndt, Irmgard zum 90. Geburtstag
20.08. Herr Doppel, Gerd zum 70. Geburtstag
Wegeleben
05.08. Frau Lindner, Christa zum 80. Geburtstag
06.08. Frau Peulecke, Margot zum 85. Geburtstag
07.08. Frau Klug, Margot zum 85. Geburtstag
13.08. Frau Funk, Gilda zum 70. Geburtstag
17.08. Frau Wolter, Angelika zum 80. Geburtstag
17.08. Herr Rösner, Gerhard zum 70. Geburtstag
18.08. Frau Kappe, Karin zum 75. Geburtstag
20.08. Frau Zerse, Roswitha zum 70. Geburtstag
31.08. Frau Brinkmann, Elfriede zum 75. Geburtstag
Adersleben
24.08. Frau Meyer, Brigitte zum 90. Geburtstag
Deesdorf
30.08. Frau Dannenberg, Helga zum 90. Geburtstag
Rodersdorf
15.08. Herr Schulze, Bernd zum 70. Geburtstag
28.08. Herr Menzel, Gunter zum 70. Geburtstag
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Anzeige(n)


